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Zitat von Aviator

Aber erzeugt das eine aufschiebende Wirkung

Nein. Direktionsrecht.

Zitat von Aviator

Und ist es letztlich so, dass letztinstanzlich eben auch Gymnasiallehrkräfte an Grund-
oder Förderschulen gegen ihren Willen versetzt (!) werden können?

Ja. Beamtentum.
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